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Name/ Adresse der Prüferin oder des Prüfers 

Hundeschule Shyva 
Andrea Lüders 
Phillipp Reis Straße 6 
24558 Henstedt-Ulzburg 

 
 

  

 

Telefon  
 

Datum
  

 
Befreiung von der Anleinpflicht 

gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 9 Absatz 2  des Hamburgischen Gesetzes über das Halten und Führen von Hunden (Hundegesetz) 
 

Hiermit wird Frau/ Herr 
(Name, Vorname) 

  

Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, PLZ) 

  

 
ab sofort gemäß § 9 Absatz 1 Hundegesetz für den nachfolgend genannten Hund von der Anleinpflicht 
nach § 8 Absatz 1 Hundegesetz befreit.  

Chip-Nummer                 

Zucht- oder Rufname   

Rasse, ggf. Kreuzung mit   

Schulterhöhe   

Geschlecht   

Wurftag/ Alter   

Hundehalterin/ Hundehalter: 

Familienname, Vorname 
(Name, Vorname) 

  

Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, PLZ)   

Befristung der Befreiung von der Anleinpflicht:  

  X nein  ja, bis zum    

 
 
 
 
 
 

Hamburg,    

 Ort/ Datum  Stempel und Unterschrift der Prüferin oder des Prüfers  
     
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der im Briefkopf bezeichneten Stelle Widerspruch einlegen.  

Nummer der ausgestellten Befreiungskarte:          
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Hinweise: 
 
Die Befreiung von der Anleinpflicht gilt nur für die umseitig genannte Person und den umseitig ge-
nannten Hund. Die Bescheinigung über die Befreiung von der Anleinpflicht oder die gesondert aus-
gestellte Befreiungskarte und ein Personen-Identitätsnachweis sind beim unangeleinten Ausführen 
des Hundes stets im Original mitzuführen und den Bediensteten der für die Durchführung dieses 
Gesetzes zuständigen Behörden auf Verlangen vorzuzeigen und zur Prüfung auszuhändigen.  
 
Die Befreiung von der Anleinpflicht erlischt mit der Anordnung eines Leinenzwanges nach  
§ 23 Absatz 6 HundeG. Die Bescheinigung über die Befreiung von der Anleinpflicht sowie die ge-
sondert ausgestellte Befreiungskarte sind dann dem für den jeweiligen Wohnort zuständigen Be-
zirksamt (Verbraucherschutzamt) zurückzugeben. 
 
Außerdem ist zu beachten: 
 
An einer höchsten 2 m langen geeigneten, insbesondere reißfesten Leine zu führen sind 
 Hunde, die bereits mehrfach Menschen oder Tiere verfolgt, anhaltend angebellt oder sie sonst 

erheblich belästigt haben, 
 läufige Hündinnen, 
 Hunde, die in Einkaufszentren, Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen oder anderen Berei-

chen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr oder bei öffentlichen Ver-
sammlungen, Aufzügen und Veranstaltungen mit großen Menschansammlungen mitgeführt 
werden, 

 Hunde, die in unmittelbarer Nähe von Schulen, Spielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 
mitgeführt werden. 

 
Weitergehende Regelungen über Anleinpflichten und Mitnahmeverbote, die sich aus dem Hunde-
gesetz und anderen Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere auch für 
die Anleinpflichten nach 
 der Verordnung zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen vom  

26. August 1975 (HmbGVBl. S. 154), zuletzt gändert am 5. Juli 2005 (HmbGVBl. S. 279), 
 dem Landeswaldgesetz vom 13. März 1978 (HmbGVBl. S. 74), zuletzt geändert am  

17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 353), 
 den auf Grund von §§ 15 bis 20 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 

7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146) er-
lassenen Rechtsverordnungen,  

 dem Gesetz über den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer vom 9. April 1990 (HmbGVBl. 
S. 63, 64), geändert am 10. April 2001, 

 der Bestattungsverordnung vom 20. Dezember 1988 (HmbGVBl. S. 303), zuletzt geändert am 
12. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 379) und 

 dem Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Märkten und 
Volksfesten vom 6. März 1985 (HmbGVBl. S. 85) 

 
Bei Nichtbeachtung der Regelungen können Bußgelder von bis zu 50.000 EUR verhängt werden.  


